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Die II. Ausführungsverordnung zum 
Reichsjagdgesetz vom 5. Februar 1937. 

Bon Oberregrerungsrat Weigand in Würzburg.

Am 1. 4. 1937 waren 2 Jahre vergangen, 
seitdem das Reichsjagdgesetz vom 3. 7. 1934 
(RGBl. I S. 549) („RJG.") mit seiner Aus
führungsverordnung vom 27. 3.1935 (RGBl. I 
S. 431) („AusfV.") in vollem Umfange im gan
zen Reichsgebiet in Kraft getreten ist1). Auf 
Grund der in dieser Zeit gesammelten Erfah
rungen ist die AusfV. durch die Verordnung zur 
Änderung der Verordnung zur Ausführung des 
Reichsjagdgesetzes vom 5. 2. 1937 (RGBl. I 
S. 179, 268 (Berichtigung^) („II. AusfV.") in 
einer Reihe von Punkten wesentlich geändert 
und ergänzt worden. Die II. AusfV. ist am 1. 4. 
1937 in Kraft getreten.

A.
AusfV. § 1 Abs. 3 u. 4 (II. AusfV. Art. 1): 
Pflicht des Nichtjagdausübungsverechtigten zur 

Ablieferung von Wild.

I. Altes Recht.
1. Wer an Orten, an denen er zur Jagdaus- 

übung nicht berechtigt ist, Besitz oder Gewahrsam 
an lebendem oder verendetem Wild erlangt, hat 
dies nach AusfV. § 1 Abs. 3 innerhalb 24 Stun
den der Ortspvlizeibehörde abzuliefern oder an
zuzeigen. Die Ortspvlizeibehörde hat diese Sachen 
dem am Fundort Jagdausübungsberechtigten 
unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Ist dieser 
nicht festzustellen, so sind die Sachen wohltätigen 
Zwecken zuzuführen, soweit dies möglich ist. 

0 Für das Saargebiet s. V. vom 22. -2. 1935 
(RGBl. I S. 256).
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Die Vorschrift findet in den Fällen des § 7 
Ws. 2 (Jagdausübung auf befriedeten Grund
stücken) und § 9 Abs. 4 (Jagdausübung durch 
den Fischereibevechtigten) keine Anwendung.

Strafbestimmung: AusfV. § 60 Nr. 4.
2. a) Die Bestimmung bezieht sich nur auf 

lebendes oder verendetes Sßilb2 * 4).
Verendetes Wild ist das getötete, durch 

eine äußere Einwirkung umgekommene Wild, 
besonders das durch die Hand des Jagdaus
übungsberechtigten oder auch des Wilderers 
mit der Schußwaffe getötete, in Eisen, Fallen, 
Schlingen, mit Frettchen gefangene tote Wild, 
das durch Fahrzeuge oder Eisenbahnen über
fahrene, durch Raubzeug oder Raubwild geris
sene Wild, das in Brunftkämpfen umgekommene, 
durch Absturz, Blitz oder Steinschlag, durch An
fliegen oder Anrennen an Leitungsdrähte, Leucht
türme, Bäume oder Zäune getötete Wifd2).

Auf andere jagdbare Sachen, nämlich 
Fallwild^), Abwurfstangen und Eier 
des jagdbaren Federwildes (RJG. § 1 
Ms. 2) bezieht sich die Vorschrift nicht.

Für diese Sachen besteht also keine Abliese- 
rungs- oder Anzeigepflicht; wer sich jedoch solche 
Sachen unbefugt aneignet, begeht ein Vergehen 
der Jagdwilderei nach StGB. §§ 292 ff. gleich 
dem, der lebendes oder verendetes Wild sich 
widerrechtlich aneignet (s. unten Ziff. ^1, 2).

2) Wild: RJG. § 2, AusfV. § 2.
s) Ebenso Behr-Ott-Nöth § 1 Buchst. BUS. 18; 

Mantel-Müller § 1 Anm. 6 und 7, S. 67; Poppe 
§ 1 Anm. 6 S. 88; teilte, a. M. Mitzschke-Schäfer, § 1 
Anm. 3 S. 7; Scherping-BoMbach § 1 Anm. 3, 3. Ausl. 
S. 18; „Der Jagdvorsteher" 1936 S 62 ff.; s. auch 
„Deutsche Justiz" 1936, S. 1163.

4) Fallwild ist das an natürlicher Ursache wie Alter, 
Hunger, Kälte, Seuche, Überschwemmung, Aufnahme 
von Giftgetreide eingegangene Wild.
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b) „Besitz" im Sinne des Bürgerlichen Gesetz
buchs ist nicht erforderlich, es genügt Gewahr
sam; darunter ist dasselbe zu verstehen, wie in 
StGB. § 246 (Unterschlagung), nämlich die tat
sächliche oder räumliche Jnnehabung, „das Ver
hältnis der tatsächlichen Herrschaft über eine 
Sache" b).

Besitz oder Gewahrsam an lebendem oder ver
endetem Wild erlangt besonders wer Jungwild, 
z. B. das von der Mutter verlassene Rehkitz 
oder Hirschkalb, an sich nimmt, wer verendetes 
Wild findet und aufnimmt, wer dem Hunde das 
gefangene Wild abnimmt, der Landwirt, der das 
durch die Mähmaschine verletzte oder getötete 
Wild aufnimmt, wer das in Haus, Hof oder 
Garten geflüchtete Wild gefangen hält; Be
sitz oder Gewahrsam haben auch die Fischerei
berechtigten an den nach AusfB. § 42 Abs. 2 
gefangenen oder erlegten Tieren sowie die Füh
rer von Fahrzeugen, die das von chnen verletzte 
oder getötete Wild von der Fahrbahn wegnehmen 
und auf die Straßenböschung legen.

In allen diesen Fällen besteht für den Nicht- 
jagdausübungsbevöchtigten Ablieferungs- oder 
Anzeigepflicht.

Eine Rechtspflicht, Besitz oder Ge
wahrsam zu begründen, besteht nicht; der 
Landwirt z. B., der verendetes Wild auf seinem 
Acker findet, kann besonders wegen Verletzung 
der Ablieferungs- oder Anzeigepflicht nicht ge
straft werden, wenn er das Wild unbeachtet 
liegen läßt und sich um dasselbe nicht kümmert. 
Vom Standpunkt der Volksgemeinschaft aus

6) Standniger-Schmitt, Strafgesetzbuch, 19. Aufl., 
§ 242, Anm. 3 S. 313; s. auch RG. Urt. vom 5. 11. 
1935, 1.StrS^ ID 136/35 („Gewahrsam ist die tatsäch
liche Machtstellung, in der eine natürliche Person zu 
einer Sache steht"); RGSt. 69 S. 80, 82 (Der Täter 
muß mit den fraglichen Sachen in solche Beziehungen 
getreten sein, „daß ihm die tatsächliche Möglichkeit des 
körperlich«! Zugriffs .jederzeit' offensteht").
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muß jedoch verlangt werden, daß jeder Volks
genosse dazu beiträgt, Wild und Jagd als „wert
volle deutsche Volksgüter" (Borspruch des Reichs
jagdgesetzes) vor Verderb und Schaden zu be
wahren.

c) Der Pflichtige hat die Wahl, ob er das 
Wild der Ortspolizeibehörde abliefern oder An
zeige erstatten will.

Wer Ortspolizeibehörde ist, bestimmt sich bis 
zur reichsrechtlichen Regelung nach Landesrecht. 
In Bayern sind Ortspolizeibehörden die Bür
germeister (Oberbürgermeister), in gemeinde- 
freien Grundstücken (abgesonderten Markungen, 
ausmärkischen Bezirken) das Bezirksamt §).

Nachdem die Ortspolizeibehörde das Wild dem 
Jagdausübungsberechtigten zur Verfügung zu 
stellen hat, konnte die Verpflichtung zur Ab
lieferung oder Anzeige wohl auch unmittelbar 
dem Jagdausübungsberechtigten gegenüber er
füllt werden.

II. Neues Recht.
1. Die Bestimmung ist in folgenden Punkten 

geändert:
а) Während bisher Ablieferung oder Anzeige 

innerhalb 24 Stunden erfolgen mußte, ist diese 
Pflicht nunmehr „unverzüglich" zu erfüllen, 
d. h. ohne schuldhaftes — vorsätzliches oder fahr
lässiges — Zögern (BGB. § 121); es ist also 
ein nach den Umständen des Falles zu ermessen
des beschleunigtes Handeln erforderlich, beson
ders um den Verderb des Wildes zu verhüten. 
Die neue Bestimmung ist enger als die bisherige.

б) Angleichungsverordrmug zur DGO. vom 1. 4. 
1935 (GVBl. S. 180) § 24 Abs. III und IX; § 27 
Abs. III. Auch in den Gemeinden mit staatlicher Poli- 
zeiverwaltung (§ 25) ist der Oberbürgermeister Orts
polizeibehörde int Sinne der AusfB. § 1 Abs. 3, da 
die staatlichen Polizeiverwcütuugen nach den maßgeben
den Bestimmungen hierfür nicht als zuständig erklärt 
sind.
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b) Die Ablieferungs- oder Anzeigepflicht kann 
nunmehr dem Jagdausübungsberechtig- 
ten7) oder der Ortspolizeibehörde ge
genüber erfüllt werden. Der Pflichtige hat die 
Wahl zwischen den beiden Stellen; da die Pflicht 
unverzüglich zu erfüllen ist (Buchst, a), muß er 
— auch unter entsprechender Anwendung der 
Bestimmungen des BGB. über Geschäftsfüh
rung ohne Auftrag8) — den Weg wählen, der 
dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des 
Jagdausübungsberechtigten entspricht; er muß 
den nach Lage der Verhältnisse zweckdienlichen 
und erforderlichen Weg einschlagen; er darf also 
den Jagdausübungsberechtigten nicht übergehen 
und sich an die Ortspolizeibehörde wenden, wenn 
dadurch Gefahr für die Erhaltung des Wild- 
prets besteht und umgekehrt, widrigenfalls er 
sich strafbar und schadensersatzpflichtig machen 
würde (s. Ziff. 2).

Andererseits wird der Pflicht genügt durch 
Anzeige. Die Ablieferung kann von dem Pflich
tigen nicht verlangt werden; in manchen Fällen, 
z. B. bei einem Stück Rotwild, würde diese auch 
nur mit besonderen Aufwendungen möglich sein. 
Liefert der Pflichtige das Wild als dem wirk
lichen oder mutmaßlichen Willen des Jagd- 
ausübungsbevechtigten entsprechend ab, so hat 
er Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen, be
sonders der Beförderungskosten8).

Als genügend muß es angesehen werden, wenn 
die Ablieferung oder Anzeige statt an den Jagd-

’) Jagdausübungsberechtigt ist der Eigenjagdbesitzer, 
der die Jagd selbst aus übt, der von ihm dem Kreis
jägermeister Benannte, der Jagdpächter (einschließlich 
Mitpächter, Weiterpächter und Unterpächter), der 
staatliche Forstbeamte und der angestsllte Jäger, der 
die Jagd auf Rechnung der Jagdgenossenschaft ausübt 
(RJG. § 11 Abs. 2); der Jagdgast ist nicht Jagd- 
ausübungsberechngter (RJG. § 14 Abs. 5).

») BGB. §§ 677 ff.
») BGB. § 683.


